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Erklärung zum Nachweis der Einhaltung der ergänzenden Vertragsbedingungen 
"Kernarbeitsnormen ILO" 
 
Ich werde die Einhaltung der Vereinbarung nach Ziffer 1. der ergänzenden Vertragsbedingun-

gen 249HB (Ergänzende Vertragsbedingungen "Kernarbeitsnormen ILO") nach Maßgabe 

einer der nachfolgenden Erklärungen Nr. 1 bis Nr. 3 nachweisen. Soweit die zu liefernde Ware 

aus mehreren Produkten besteht, erbringe ich diesen Nachweis für jedes Produkt.  

 

In der Anlage zu 250HB gebe ich für jedes Produkt an, welchen Nachweis ich erbringen werde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung Nr. 1 

Vorlage eines vorgegebenen Gütezeichens oder 

Nachweis einer vorgegebenen Mitgliedschaft in einer Initiative 
 

Für das Produkt lege ich zum Nachweis ein aktuelles Gütezeichen (Siegel, Label, Zertifikat) aus 

der in der Anlage zu 250HB vorgegebenen Liste vor oder weise die Mitgliedschaft in einer Initiati-

ve aus der in der Anlage zu 250HB vorgegebenen Liste nach. 

 

Erklärung Nr. 2 

Vorlage eines gleichwertigen Gütezeichens oder einer gleichwertigen sonstigen Erklärung 

eines Dritten oder Nachweis einer gleichwertigen Mitgliedschaft in einer Initiative  
 

Für das Produkt lege ich zum Nachweis ein anderes aktuelles Gütezeichen (Siegel, Label, Zertifi-
kat) oder eine sonstige Erklärung eines Dritten vor oder weise die Mitgliedschaft in einer anderen 
Initiative nach.  

 

Dieser Nachweis ist einem der Gütezeichen (Siegel, Label, Zertifikat) oder einer der Mitgliedschaf-
ten in einer Initiative, die in der in der Anlage zu 250HB vorgegebenen Liste enthalten sind, 
gleichwertig, da er beinhaltet, dass bei der Gewinnung oder Herstellung des Produktes die Verein-
barung nach Ziffer 1 der ergänzenden Vertragsbedingungen 249HB (Ergänzende Vertragsbedin-
gungen "Kernarbeitsnormen ILO") eingehalten wird. Zudem entspricht das von mir vorgelegte 
Gütezeichen (Siegel, Label, Zertifikat) oder die sonstige Erklärung eines Dritten oder die von mir 
nachgewiesene Mitgliedschaft in einer Initiative den gesetzlichen (insbesondere vergaberechtli-
chen) Anforderungen. Der Aussteller dieses Nachweises ist unabhängig von meinem Unterneh-
men, meinen Zulieferern und den Herstellern des Produktes.  
 

All dies kann ich auf Anforderung unverzüglich belegen. 

Erklärung Nr. 3 

Eigenerklärung 
 

Anstelle der Vorlage eines Nachweises erkläre ich folgendes: 
 

„Ein marktgängiges Gütezeichen (Siegel, Label, Zertifikat), die Mitgliedschaft in einer Initiative 
oder eine sonstige Erklärung eines Dritten ist für das Produkt nicht verfügbar.  

 

Ich erkläre hiermit, dass bei der Gewinnung oder Herstellung des Produktes die Vereinbarung 
nach Ziffer 1 der ergänzenden Vertragsbedingungen 249HB (Ergänzende Vertragsbedingun-
gen "Kernarbeitsnormen ILO") eingehalten wurde. 
 

Informationen über die Gewinnung der Rohstoffe und die Herstellung des Produktes sowie eine 
Liste der hieran beteiligten Unternehmen werde ich auf Anforderung unverzüglich vorlegen. Ich 
informiere mich regelmäßig über die Arbeitsbedingungen bei der Gewinnung und / oder der Her-
stellung des Produktes. Über die Art und Weise der Informationsbeschaffung stelle ich auf Anfor-
derung unverzüglich weitere Informationen zur Verfügung.“ 
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Hinweise:  

 

Die Erklärungen Nr. 1 bis Nr. 3 sind grundsätzlich gleichwertig, soweit sich aus der Leis-

tungsbeschreibung nicht etwas anderes ergibt. 

 

Soweit die Erklärung Nr. 3 nicht akzeptiert wird, ist dies in der Anlage zu 250HB geson-

dert gekennzeichnet. Das Angebot wird zudem vom Verfahren ausgeschlossen, wenn für 

ein Produkt lediglich die Erklärung Nr. 3 abgegeben wird, obwohl hierfür marktgängige 

Gütezeichen (Siegel, Label, Zertifikate), die Mitgliedschaft in einer Initiative oder sonstige 

Erklärungen eines Dritten verfügbar sind. 

 

Das Angebot wird des Weiteren vom Verfahren ausgeschlossen, wenn die Angaben in 

der Anlage zu 250HB unvollständig sind. 
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